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An die
Städte und Gemeinden
im Kanton Zürich

10. Februar 2025

lnformation des Arbeitsinspektorates bezüglich:

- Beschäftigung von Arbeitnehmenden in Verkaufsgeschäften an höchs-
tens vier Sonntagen pro Jahr (Art. {9 Abs. 6 ArG)

- Beschäftigung von Arbeitnehmenden in Kiosken, Betrieben für Reisende
und Tankstellenshops (Art.26 ArGV 2) und Betriebe in Bahnhöfen und
Flughäfen (Art. 26a ArGV 2)

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit hat mit seinem Schreiben vom 18. Januar 2024 letztmals
die Stadt- und Gemeinderäte über die sonntägliche Beschäftigung von Personen in Verkaufs-
geschäften informiert. Das vorliegende Schreiben knüpft an diese Praxis an und informiert
über Anderungen. Die Anderungen betreffen die Formulierung der Ausnahmen (letzter Absatz
des Schreibens) sowie eine Konkretisierung des Charakters der Tankstelle (Anhang).

Die Gemeinden im Kanton Zürich können wie bisher pro Jahr maximal vier Sonntage für das
ganze Gemeindegebiet bestimmen, an denen die Verkaufsgeschäfte bewilligungsfrei Arbeit-
nehmende beschäftigen dürfen (vgl. Art. 19 Abs. 6 ArG). Es dürfen höchstens zwei Sonntage
nacheinander bezeichnet werden (vgl. Art. 20 Abs. 1 ArG). Die Bewilligungsbefreiung gilt
ausschliesslich für das Verkaufspersonal und nicht für andere Gruppen von Arbeitnehmen-
den (2.8. Logistikpersonal im Lager, Dienstleistungspersonal).

Hohe Feiertage (Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Eidgenössischer Bettag und Weih-
nachten) dürfen nicht als verkaufsoffene Sonntage bezeichnet werden (S 1 lit. b und Abs. 2

i.V.m.$5Abs.3RLG).

Das Amt für Wirtschaft empfiehlt zugunsten der Arbeitnehmenden auch die folgenden Feier-
tage nicht als verkaufsoffene Sonntage zu bezeichnen: 1. Januar; Ostermontag; 1. Mai; Auf-
fahrt; Pfingstmontag; 1. August; 26. Dezember.

Die gemeldeten Verkaufssonntage werden auf www.zh.chisonntagsverkauf aufgeschaltet und
laufend aktualisiert. Selbstverständlich sind Anderungen zukünftiger Daten jederzeit möglich.
Wir danken lhnen für möglichst frühzeitige Meldungen.
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Bezüglich der Verkaufssonntage, die dem Amt für Wirtschaft gemeldet werden, gelten zugleich
die Bewilligungen gemäss $ 5 Abs. 3 RLG als erteilt. Entsprechend erübrigt es sich für die
Gemeinden, den Geschäften in dieser Hinsicht Bewilligungen zu erteilen. Es wird festgehalten,
dass die Beschäftigung von Arbeitnehmenden in Verkaufsgeschäften an anderen als den von
der Gemeinde bezeichneten Sonntagen nicht gestattet ist. lnsbesondere können auch keine
weiteren verkaufsoffenen Sonntage durch eine ,,Ausnahmebewilligung" bewilligt wer-
den.

Ausnahmen vom Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmenden an Sonntagen sind in der
ArGV 2 festgelegt. lnsbesondere können Kioske, Betriebe für Reisende und Tankstellenshops
unter gewissen Voraussetzungen Arbeitnehmende an Sonntagen beschäftigen. Die geltenden

Bedingungen sind im Anhang zu diesem Schreiben zusammengefasst. Wir bitten Sie, uns
jeweils über neue Tankstellenshops zu informieren.

Für Autogaragen, Zweiradhändler sowie Anbieter von Wohnwagen und Wohnmobilen sind die
zumeist auf den Dezember terminierten verkaufsoffenen Sonntage saisonal unpassend. Da-

her dürfen sie pro Jahr höchstens zwei verkaufsoffene Sonntage an anderen als den durch
die Gemeinde festgelegten Daten durchführen. Entsprechende Bewilligungen werden diesen
Betrieben auf Gesuch hin durch das Amt für Wirtschaft (Ausnahme Stadt Zürich: Kommissariat
Ve rwa ltu n g spo I i ze i d e r Sta d tpo lizei Zürich) e rte i lt.

Es wird ausserdem darauf hingewiesen, dass Kleinläden mit einer Verkaufsfläche von höchs-
tens 200 m2 vom Verbot der Ladenöffnung an öffentlichen Ruhetagen ausgenommen sind.

S 3 VRLG betrift jedoch einzig das Offenhalten von Kleinläden. Für Arbeitnehmende bleibt
das Bundesrecht und damit das Sonntagsarbeitsverbot massgebend. Ausnahmen gelten le-

diglich für Familienbetriebe (Art. 4 ArG, Einzel-iKollektivgesellschaften, in welchen sonntags
nur Familienangehörige in auf- und absteigender Linie der lnhaber arbeiten dürfen) sowie für
höher leitende Angestellte (Art. I ArG). Bestehen Unsicherheiten an der Qualifikation als Fa-
milienbetrieb bzw. höher leitende Angestellte, ist das Arbeitsinspektorat einzubeziehen.

DerVollzug des Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetzes liegt in derZuständigkeit der Gemein-
den.

Wir danken lhnen für die gute Zusammenarbeit. Bei Fragen steht das Amt für Wirtschaft, Ar-
beitsinspektorat gerne zur Verfügung (Tel. 043 259 91 00, oder arbeifsinspektorat@vd.zh.ch).

Freundliche Grüsse

reichsleiter
MLaw David Studerus
Leiter Gewerbebewilligungen & Dienste

r ühler

Anhanq : Bedi ngungen für Sonntagsarbeit i n Verkaufsgeschäften
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Bedingungen für Sonntagsarbeit in Verkaufsgeschäften
Die arbeitsgesetzlichen Bestimmungen unterscheiden die nachfolgend aufgeführten vier Ka-
tegorien von Verkaufsgeschäften, welche gemäss den beschriebenen Bedingungen am Sonn-
tag Arbeitnehmende beschäftigen dürfen. Die jeweiligen Bedingungen unterscheiden sich je

Kategorie.

Sonderbestimmungen bezüglich der Befreiung der Bewilligungspflicht sind in der ArGV 2 ge-
regelt. Nicht aufgeführt sind die Verkaufsstellen im Sinne der Art. 27,27a,28 und 29 ArGV 2.

a) Kioske

b) Tankstellenshops

N

Charakter Kleinere Verkaufsstellen und -stände

Verkaufsfläche s50m2

Sortiment Übenriegend Presseezeugnisse, Süssigkeiten, Tabak- und Souvenir-
waren, Verpflegungsartikel zum Vezehr vor Ort oder unterwegs

Lage Lage an öffentlichen Strassen und Plätzen

Charakter Tankstellenshop mit auf Reisende ausgerichtetem Sortiment.

Damit ein Laden zu einer Tankstelle gehört, muss ein räumlicher Zu-
sammenhang bestehen und es muss während der Öffnungszeiten
möglich sein, den bezogenen Treibstoff im Laden zu bezahlen. Ein
Tankstellenshop kann auch vorliegen, wenn dieser mind. 4x 150kW-
Ladestationen anbietet. Über neue Tankstellenshops ist das Arbeitsin-
spektorat zu informieren.

Verkaufsfläche s2OO m2

Sortiment Das Warenangebot entspricht einem Grundbedarf der Reisenden
(Verpfl eg ung, Hyg iene, Presseezeug nisse, Reisebedarf fü r untenruegs

und ähnliches mehr) und umfasst kein Vollsortiment.

Die Waren werden in handlichen Volumen oder Quanten verkauft, die
von einer Person getragen werden können.

Lage Lage auf Autobahnraststätten oder an Hauptverkehrswegen mit star-
kem Reiseverkehr. Letztere zeichnen sich dadurch aus, dass sie die
Hauptverkehrsader bilden und grössere Ortschaften bzw. Kantone
oder Staaten miteinander verbinden und dass sich auf ihnen der
Hauptreiseverkehr abwickelt. Darunter fällt jener Reiseverkehr, der
grössere Distanzen zurücklegt. Der tägliche Pendlerverkehr zwischen
nahe liegenden Ortschaften, der Agglomerations- wie auch der Orts-
verkehr sind dagegen kein wesentlicher Bestandteil des Reisever-
kehrs.
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Dieses Kriterium trift zu auf Lagen an Kantonsstrassen, [Hauptver-
keh rsstrassen (HVS ) und Regionalen Verbi nd ungsstrassen (RVS)I ge-
mäss dem geografischen lnformationssystem (GlS,

https://maps.zh.ch; Karte <Strassennetz>). Das Kriterium ist nicht er-
füllt bei einer Lage an Gemeindestrassen.

Lage auf Autobahnraststätten gemäss Art. 6 NSV

c) Betriebe für Reisende

Rechtliche Grundlagen: Art. 26 Abs.2 und 4 ArGV 2, S 3lit. e VRLG

Charakter Betrieb für Reisende mit auf die Bedürfnisse Reisender ausgerichteten
Waren- und Dienstleistungen.

Verkaufsfläche 3200 m2

Sortiment Das Warenangebot entspricht einem Grundbedarf der Reisenden
(Verpfleg ung, Hyg iene, Presseerzeug nisse, Reisebedarf für unteruvegs
und ähnliches mehr) und umfasst kein Vollsortiment.

Die Waren werden in handlichen Volumen oder Quanten verkauft, die
von einer Person getragen werden können.

Lage ln oder unmittelbar an Bahnhöfen, Flughäfen und Terminals (Knoten-
punkte) des öffentlichen Verkehrs sowie Grenzorten.

Terminal des öffentlichen Verkehrs: Dieser Begriff umfasst grosse An-
fangs- und Endstationen mit starkem Publikumsaufkommen. Neben
dem Kriterium <in und an Bahnhöfen> kommt ihm keine eigene Be-
deutung zu.

d) Betriebe in Bahnhöfen und Flughäfen

N

Rechtliche Grundlagen: Art. 26 Abs. 2 ArGV 2

Charakter Betriebe in Bahnhöfen und Flughäfen. Verkaufsgeschäfte und Dienst-
leistungsbetriebe in Bahnhöfen und Flughäfen können unabhängig vom
Sortiment oder der Verkaufsfläche Personal am Sonntag beschäftigen.

Verkaufsfläche Keine Vorgaben

Sortiment Keine Vorgaben

Lage Liste gemäss der Verordnung des WBF zu Art.26a ArGV 2

(sR 822.112.1):

Bahnhöfe: Bülach, Dietikon, Thalwil, Uster, Winterthur, Zürich Flugha-
fen, Zürich Altstetten, Zürich Enge, Zürich HB, Zürich Oerlikon, Zürich
Stadelhofen.

Fl u ghafen : Zürich Kloten

Eindeutige Lage innerhalb des Bahnhofs- und Flughafenkomplexes
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Für Fragen zu konkreten Standorten wird empfohlen, sich an das Arbeitsin-
spektorat des Kantons Zürich zu wenden.

Weitere lnformationen finden Sie unter www.seco.admin.ch > Publikationen & Dienstleis-
tungen > Arbeit > Arbeitsbedingungen > Merkblätter und Checklisten.

Bitte benützen Sie die folgenden Checklisten:

1) Checkliste für Sonntagsarbeit in Kiosken

2) Checkliste für Nacht- und Sonntagsarbeit in Betrieben für Reisende

3) Checkliste für Nacht- und Sonntagsarbeit in Tankstellenshops

Abkürzungenl

ArG

ArGV 1

ArGV 2

EBG

NSV

RLG

VRLG

WBF

Arbeitsgesetz (SR 822.1 1)

Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz (SR 822.111)

Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz (SR 822.112)

Eisenbahngesetz (SR 7 42.101)

Nationalstrassenverordnung (SR 7 25.1 1 1)

Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz des Kantons Zürich (LS 822.4)

Verordnung zum Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz (LS 822.41)

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung


